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Halbjahresbericht
Argentum Performance Navigator

Vermögensübersicht zum 31. März 2018

Anlageschwerpunkte Tageswert 
in EUR

% Anteil am 
Fondsvermögen 1)

I. Vermögensgegenstände 53.188.694,82 100,16

1. Investmentanteile 52.404.584,68 98,68
Bundesrepublik Deutschland 12.334.968,56 23,23
Frankreich 4.574.639,50 8,61
Großbritannien 5.510.204,86 10,38
Irland 14.766.319,91 27,81
Luxemburg 15.218.451,85 28,66

2. Bankguthaben 784.110,14 1,48
Euro 784.110,14 1,48

II. Verbindlichkeiten – 83.656,82 – 0,16

III. Fondsvermögen 53.105.038,00 100,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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Vermögensaufstellung zum 31. März 2018

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2018 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-

Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum mögens 1)

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile EUR 52.404.584,68 98,68
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I DE000A2DHTX5 ANT 46.090 113.666 67.576 EUR 63,72 2.936.854,80 5,53
Echiquier Entrepreneurs FCP Act.au Porteur  

C Cap. EUR o.N. FR0011558246 ANT 22.150 0 24.500 EUR 206,53 4.574.639,50 8,61
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol.  

Fd Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. LU0923958473 ANT 139.386 139.386 0 EUR 24,59 3.427.501,74 6,45
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen  

Inhaber-Anteile T DE000A0M8HD2 ANT 36.240 36.240 50.795 EUR 137,64 4.988.073,60 9,39
GALLO - European Small&Mid Cap  

Inhaber-Anteile S DE000A2DMU90 ANT 37.913 4.400 0 EUR 116,32 4.410.040,16 8,30
GAM STAR-Credit Opps (EUR)  

Reg. Shs Ord. Acc. EUR o.N. IE00B567SW70 ANT 367.044 21.486 0 EUR 18,49 6.784.918,45 12,78
IFS 5-Invesco PRC Equity Fund  

Reg. Shs A (EUR-Hedged) o.N. IE00B29WLS52 ANT 55.197 55.197 0 EUR 52,87 2.918.265,39 5,50
Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.  

Inhaber-Anteile C o.N. LU0129233507 ANT 8.440 16.444 8.004 EUR 418,03 3.528.173,20 6,64
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers  

Registered Shs Class N EUR o.N IE00B65LCL41 ANT 249.871 0 0 EUR 20,26 5.063.136,07 9,53
Pictet - Robotics Namens-Ant.I DY  

Dis.EUR o.N. LU1279334137 ANT 14.662 14.662 46.198 EUR 132,91 1.948.726,42 3,67
Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd  

Namens-Anteile I Acc EUR oN GB0030810245 ANT 505.236 505.236 693.520 EUR 10,91 5.510.204,86 10,38
Mor.St.Inv.-Global Opportunity  

Actions Nom. I o.N. LU0834154790 ANT 109.125 126.795 109.125 USD 71,16 6.314.050,49 11,89

Summe Wertpapiervermögen EUR 52.404.584,68 98,68

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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Vermögensaufstellung zum 31. März 2018

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2018 in EUR Fondsver-

Whg. in 1.000 mögens 1)

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds  EUR 784.110,14 1,48

Bankguthaben  EUR 784.110,14 1,48
EUR-Guthaben bei:
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA EUR 784.110,14  % 100,00 784.110,14 1,48

Sonstige Verbindlichkeiten  EUR – 83.656,82 – 0,16
Abgrenzung Verwaltungsvergütung EUR – 77.515,32 – 77.515,32 – 0,15
Abgrenzung Verwahrstellenvergütung EUR – 5.167,68 – 5.167,68 – 0,01
Zinsverbindlichkeiten EUR – 973,82 – 973,82 0,00

Fondsvermögen EUR 53.105.038,00 100,00

Anteilwert EUR 152,61
Anteile im Umlauf STK 347.972,488

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.03.2018

US-Dollar (USD) 1,2298500 = 1 Euro (EUR)

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 152,61
Anteile im Umlauf STK 347.972,488

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen des Sondervermögens erfolgt gemäß den Grundsätzen für die Kurs- und 
Preisfeststellung, die im Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“) genannt sind, 
sowie den folgenden Grundsätzen:

I. Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen

1. Bankguthaben
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

2. Wertpapiere, Investmentanteile und Geldmarktpapiere

An einer Börse zugelassene / in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren, handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, 
bewertet, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen oder in organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten 
Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.

Investmentanteile
Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der 
eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, 
der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Geldmarktinstrumente
Für die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, die nicht an der Börse oder in einem organisierten Markt gehandelt werden (z. B. nicht notierte Anleihen, 
Commercial Papers und Einlagenzertifikate), werden die für vergleichbare Geldmarktinstrumente vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte 
von Geldmarktinstrumenten vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich 
der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.

3. Derivate
Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an 
einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine 
verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens erworbenen und verkauften Terminkontrakten. Die zu 
Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungs-
verluste im Wert des Sondervermögens berücksichtigt.

4. Wertpapier-Darlehen
Für die Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Wertpapiere maßgebend. 

5. Forderungen
Zinsansprüche und andere Forderungen werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Werthaltigkeit von Forderungen wird regelmäßig überprüft. 
Dem Ausfallrisiko wird in Form von Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen Rechnung getragen.

6. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

7. Zusammengesetzte Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten
Aus verschiedenen Bestandteilen bestehende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind jeweils anteilig nach den vorgenannten Regelungen zu 
bewerten. 



6

Halbjahresbericht
Argentum Performance Navigator

8. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
Bei Ansatz und Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen beachtet die KVG den Grundsatz der intertem-
poralen Anlegergerechtigkeit. Die Anwendung dieses Grundsatzes soll die Gleichbehandlung der Anleger unabhängig von deren Ein- bzw. Austrittszeit-
punkt sicherstellen.

Die KVG wendet die formellen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung an, soweit sich aus dem KAGB, der KARBV und der Verordnung (EU) Nr. 231/2013 
nichts anderes ergibt.

Insbesondere wendet sie den Grundsatz der periodengerechten Erfolgsermittlung an. Danach werden Aufwendungen und Erträge grundsätzlich über die 
Zuführung zu den Verbindlichkeiten bzw. Forderungen periodengerecht abgegrenzt und im Rechnungswesen des Sondervermögens im Geschäftsjahr der 
wirtschaftlichen Verursachung und unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Aufwands- und Ertragszahlung erfasst. Erfolgsabgrenzungen 
erfolgen dabei für wesentliche Aufwendungen und Erträge.

Die KVG beachtet den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. Danach werden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs-
methoden beibehalten.

Überdies wendet die KVG grundsätzlich den Grundsatz der Einzelbewertung an, wonach alle Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstel-
lungen unabhängig voneinander zu bewerten sind; es erfolgt keine Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden und keine Bildung von 
Bewertungseinheiten. Gleichartige Vermögensgegenstände der Liquiditätsanlage, wie z.B. Wertpapiere, dürfen zu einer Gruppe zusammengefasst und 
mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

II. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 

Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zu dem unter Zugrundelegung des 16:00 Uhr-Fixings (Londoner Zeit) 
von The WM Company/Reuters AG ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich umgerechnet.

III. Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil

Der Wert des Sondervermögens und der Nettoinventarwert je Anteil werden von der KVG unter Kontrolle der Verwahrstelle bei jeder Möglichkeit zur 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ermittelt. Der Wert des Sondervermögens wird auf Grund der jeweiligen Verkehrswerte der zu ihm gehörenden 
Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten ermittelt.

Frankfurt am Main, den 04. Mai 2018

Metzler Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung
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Vermögensübersicht zum 31. März 2018

Anlageschwerpunkte Tageswert 
in EUR

% Anteil am 
Fondsvermögen 1)

I. Vermögensgegenstände 39.993.576,91 100,11

1. Investmentanteile 39.176.903,91 98,07
Bundesrepublik Deutschland 21.698.168,86 54,32
Irland 7.405.969,08 18,54
Luxemburg 10.072.765,97 25,21

2. Bankguthaben 816.673,00 2,04
Euro 816.673,00 2,04

II. Verbindlichkeiten – 44.844,39 – 0,11

III. Fondsvermögen 39.948.732,52 100,00

1)  Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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Vermögensaufstellung zum 31. März 2018

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2018 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-

Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum mögens 1)

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile EUR 39.176.903,91 98,07
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A DE000A0NEKQ8 ANT 37.349 61.758 24.409 EUR 185,85 6.941.311,65 17,38
Deutsche Global Hybrid Bond Fd  

Inhaber-Anteile FC DE000DWS1U41 ANT 125.297 125.297 139.047 EUR 45,29 5.674.701,13 14,20
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile I DE000A2DTMP1 ANT 37 37 0 EUR 103.705,78 3.837.113,86 9,61
GAM STAR-Credit Opps (EUR)  

Reg. Shs Ord. Acc. EUR o.N. IE00B567SW70 ANT 400.641 400.641 394.464 EUR 18,49 7.405.969,08 18,54
Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act.  

Nom. C (accum.) o.N. LU0243957668 ANT 178.001 178.001 178.001 EUR 22,69 4.038.842,69 10,11
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd  

Actions Nom. Class BI-EUR LU0141799097 ANT 169.302 169.302 198.618 EUR 35,64 6.033.923,28 15,10
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile DE000A0YAEJ1 ANT 43.466 8.254 0 EUR 120,67 5.245.042,22 13,13

Summe Wertpapiervermögen EUR 39.176.903,91 98,07

1)  Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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Vermögensaufstellung zum 31. März 2018

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2018 in EUR Fondsver-

Whg. in 1.000 mögens 1)

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds  EUR 816.673,00 2,04

Bankguthaben  EUR 816.673,00 2,04
EUR-Guthaben bei:
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA EUR 816.673,00  % 100,00 816.673,00 2,04

Sonstige Verbindlichkeiten  EUR – 44.844,39 – 0,11
Abgrenzung Verwaltungsvergütung EUR – 39.690,46 – 39.690,46 – 0,10
Abgrenzung Verwahrstellenvergütung EUR – 3.810,26 – 3.810,26 – 0,01
Zinsverbindlichkeiten EUR – 1.343,67 – 1.343,67 0,00

Fondsvermögen EUR 39.948.732,52 100,00

Anteilwert EUR 131,22
Anteile im Umlauf STK 304.441,225

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

1)  Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe bzw. Verkäufe bzw.
Whg. in 1.000 Zugänge Abgänge

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile
Amundi F.II-Euro High Yield Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N. LU0229386064 ANT 0 19.175
IP Fonds-IP Black Inhaber-Anteile Class T o.N. LU1516376636 ANT 0 107.255
IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile Class T o.N. LU1144474043 ANT 0 286.266
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Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 131,22
Anteile im Umlauf STK 304.441,225

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen des Sondervermögens erfolgt gemäß den Grundsätzen für die Kurs- und 
Preisfeststellung, die im Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“) genannt sind, 
sowie den folgenden Grundsätzen:

I. Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen

1. Bankguthaben
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

2. Wertpapiere, Investmentanteile und Geldmarktpapiere

An einer Börse zugelassene / in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren, handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, 
bewertet, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen oder in organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten 
Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.

Investmentanteile
Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der 
eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, 
der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Geldmarktinstrumente
Für die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, die nicht an der Börse oder in einem organisierten Markt gehandelt werden (z. B. nicht notierte Anleihen, 
Commercial Papers und Einlagenzertifikate), werden die für vergleichbare Geldmarktinstrumente vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte 
von Geldmarktinstrumenten vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich 
der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.

3. Derivate
Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an 
einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine 
verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens erworbenen und verkauften Terminkontrakten. Die zu 
Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungs-
verluste im Wert des Sondervermögens berücksichtigt.

4. Wertpapier-Darlehen
Für die Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Wertpapiere maßgebend. 

5. Forderungen
Zinsansprüche und andere Forderungen werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Werthaltigkeit von Forderungen wird regelmäßig überprüft. 
Dem Ausfallrisiko wird in Form von Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen Rechnung getragen.

6. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

7. Zusammengesetzte Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten
Aus verschiedenen Bestandteilen bestehende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind jeweils anteilig nach den vorgenannten Regelungen zu 
bewerten. 
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8. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
Bei Ansatz und Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen beachtet die KVG den Grundsatz der intertem-
poralen Anlegergerechtigkeit. Die Anwendung dieses Grundsatzes soll die Gleichbehandlung der Anleger unabhängig von deren Ein- bzw. Austrittszeit-
punkt sicherstellen.

Die KVG wendet die formellen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung an, soweit sich aus dem KAGB, der KARBV und der Verordnung (EU) Nr. 231/2013 
nichts anderes ergibt.

Insbesondere wendet sie den Grundsatz der periodengerechten Erfolgsermittlung an. Danach werden Aufwendungen und Erträge grundsätzlich über die 
Zuführung zu den Verbindlichkeiten bzw. Forderungen periodengerecht abgegrenzt und im Rechnungswesen des Sondervermögens im Geschäftsjahr der 
wirtschaftlichen Verursachung und unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Aufwands- und Ertragszahlung erfasst. Erfolgsabgrenzungen 
erfolgen dabei für wesentliche Aufwendungen und Erträge.

Die KVG beachtet den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. Danach werden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs-
methoden beibehalten.

Überdies wendet die KVG grundsätzlich den Grundsatz der Einzelbewertung an, wonach alle Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstel-
lungen unabhängig voneinander zu bewerten sind; es erfolgt keine Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden und keine Bildung von 
Bewertungseinheiten. Gleichartige Vermögensgegenstände der Liquiditätsanlage, wie z.B. Wertpapiere, dürfen zu einer Gruppe zusammengefasst und 
mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

II. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 

Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zu dem unter Zugrundelegung des 16:00 Uhr-Fixings (Londoner Zeit) 
von The WM Company/Reuters AG ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich umgerechnet.

III. Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil

Der Wert des Sondervermögens und der Nettoinventarwert je Anteil werden von der KVG unter Kontrolle der Verwahrstelle bei jeder Möglichkeit zur 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ermittelt. Der Wert des Sondervermögens wird auf Grund der jeweiligen Verkehrswerte der zu ihm gehörenden 
Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten ermittelt.

Frankfurt am Main, den 04. Mai 2018

Metzler Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung
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Wichtige Informationen für die Anteilinhaber  
der OGAW-Sondervermögen

Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und der Besonderen Anlagebedingungen 

der OGAW-Sondervermögen zum 1. Januar 2018 auf Grund des Inkrafttretens des 

Investmentsteuerreformgesetzes

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
vom 28. September 2017 wurden die Allgemeinen Anlagebedingungen und die 
Besonderen Anlagebedingungen für die vorgenannten OGAW-Sondervermögen 
geändert.

Am 1. Januar 2018 trat das Investmentsteuerreformgesetz („InvStRefG“) in Kraft. 
Publikums-Sondervermögen wechseln in ein intransparentes Besteuerungssystem.

Auf der Fondseingangsseite werden erstmalig bestimmte inländische Erträge 
(z. B. inländische Dividenden, inländische Mieterträge) mit 15 % Körperschaftssteuer 
belastet. Auf Ebene des Anlegers werden Ausschüttungen, Vorabpauschale und 
Gewinne aus Anteilsveräußerung versteuert. Der Anleger hat die Möglichkeit, Teil-
freistellungsbeträge in Anspruch zu nehmen. Entscheidend ist die Kapitalbeteiligungs-
quote im Publikums-Sondervermögen. Die Teilfreistellungssätze bei steuer lichen 
Aktienfonds betragen bei natürlichen Personen mit Anteilen im Privatvermögen 30 % 
für Zwecke der Einkommenssteuer, bei natürlichen Personen mit Anteil im Betriebs-
vermögen 60 % für Zwecke der Einkommenssteuer und bei Kapitalgesellschaften 
80 % für Zwecke der Körperschaftssteuer.

Die Teilfreistellungssätze bei steuerlichen Mischfonds betragen jeweils die Hälfte 
der Freistellungssätze der steuerlichen Aktienfonds. Die Klassifizierung in einen 
Aktien- oder Mischfonds ergibt sich aus dem Anteil des physischen Aktienanteils, 
auch wenn sie über einen Zielfonds oder Ziel-ETF gehalten werden. Bei einem 
 steuerlichen Aktienfonds muss eine Kapitalbeteiligungsquote von mindestens 51 % 
kontinuierlich eingehalten werden. Bei einem steuerlichen Mischfonds liegt die 
Quote bei mindestens 25 %.

Die Änderungen wurden im Bundesanzeiger bekanntgemacht und außerdem 
auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter www.metzler.com 
veröffentlicht.

Die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie die  
geltenden Anlagebedingungen sind auf der Internetseite der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft unter www.metzler.com veröffentlicht.
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Postfach 20 01 38
60605 Frankfurt am Main
Telefon (+49 69) 21 04 – 14 14

Berater

ARGENTUM Asset Management GmbH
Bornweg 12
25813 Husum
erreichbar unter:
Telefon (0 40) 27 88 34-0
Telefax  (0 40) 27 88 34-11

Verwahrstelle

B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main

Aufsichtsbehörde 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 – 28
60439 Frankfurt am Main

Weitere Informationen, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), den Verkaufsprospekt 
mit den Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds 
finden Sie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft: www.metzler.com. Die 
genannten Informationen und Unterlagen erhalten Sie zudem kostenlos bei

Metzler Asset Management GmbH
Postfach 20 01 38
60605 Frankfurt am Main
Telefon: (+49 69) 21 04 – 14 14
Telefax: (+49 69) 21 04  – 73 92

Anhang



Kapitalverwaltungsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH 

Untermainanlage 1 

60329 Frankfurt am Main 

Postfach 20 01 38 

60605 Frankfurt am Main

Kontaktadresse

Metzler FundServices GmbH 

Untermainanlage 1 

60329 Frankfurt am Main 

Postfach 20 0138 

60605 Frankfurt am Main 

Telefon (+49 69) 21 04 – 14 14 

Telefax  (+49 69) 21 04 – 73 92 

www.metzler.com


